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Amtlicher Anzeiger der Staats -, Gerichts- und Communal-Behörden.
Zugleich Organ für die Keirmmtmachungen des Kreisausschusses des Obertaunuskreises.

Nr . 27 . Bad Homburg v. d. H ." Montag , den 22 . März 1915.

Bekanntmachung über die Sicherstellung von Fleischvor¬
räten . Dom 25 . Januar 1815.
Der Bunbesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats , betreffend die wirt¬
schaftlichen Mahnahmen usw ., vom 4. August 1914 (Reichs-
Gesetzbl . S . 327 ) folgende Verordnung erlassen:

8 1.
Die Städte und Landgemeinden mit mehr als fünf¬

tausend Einwohnern sind verpflichtet , zur Versorgung der
Bevölkerung mit Fleisch einen Vorrat an Dauerwaren
zu beschaffen und ihre Aufbewahrung flcherzustellen . Die
zuständige Behörde bestimmt den Umfang und die Art des
zu beschaffenden Bedarfs.

8 2.
Zur Erfüllung dieser Verpflichtung kann den Gemein¬

den oder einem Dritten das Eigentum an Schweinen von
der zuständigen Behörde übertragen werden.

Schweine , die auf Grund von Mästungsverträgen zum
Mästen und an Behörden , an Gemeinden oder an die Zen-
tral -Einkaufs -Gesellschaft m. b . H . in Berlin zu liefern sind,
uterliegen der Enteignung nicht.

Auf das Verfahren finden die Vorschriften des § 2 des
Gesetzes , betreffend Höchstpreise , in der Fassung der Be¬
kanntmachung des Reichskanzlers vom 17. Dezember 1914
(Reichs -Gesetzbl . S . 516 ) entsprechende Anwendung mit der
Maßgabe , daß der llebernahmepreis unter Berücksichtigung
des Marktpreises festgesetzt wird.

Die Festsetzung erfolgt endgültig durch ein Schiedsge¬
richt von drei Mitgliedern . Die höhere Verwaltungsbe»
Hörde ernennt den Vorsitzenden und die Beisitzer , und zwar
je einen auf Voranschlag der amtlichen Vertretungen des
Handels und der Landwirtschaft.

8 3-
Als Marktpreis gilt die amtliche Preisfeststellung des

Schlachtviehmarktes , der von der Landeszentralbehörde
für den Abnahmeort als mahgebend bestimmt wird , nach
dem Durchschnitt der beiden letzten Hauptmarkttage vor dem
Eigentumsübergange.

Abnahmeort im Sinne dieser Verordnung ist der Ort,
bis zu welchem oer Verkäufer die Kosten der Beförderung
trägt.

8 4.
Die Landeszsntralbehörden erlassen die Besttmmungen

zur Ausführung dieser Verordnung.
8 5.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.

Berlin , den 25 . Januar 1915.
Der Stellvertreter de» Reichskanzler «.

Delbrück.

satz 1 ist der Landrat des Kreises , in dem sich die zu ent¬
eignenden Schweine befinden ! soweit hierbei Stadtkreise
in Betracht kommen , ist der Regierungspräsident zuständig.

Höhere Verwaltungsbehörde im Sinne des 4. Absatzes
ist der Regierungspräsident . Schiedsgerichte sind in der
für den Regierungsbezirk nach seinem Ermessen erforder¬
lichen Anzahl unter Abgrenzung ihrer örtlichen Zuständig¬
keit zu bilden . Die örtliche Zuständigkeit eines Schiedsge¬
richtes kann sich auf mehrere Kreise (z. B . benachbarte
Stadt - und Landkreise ) erstrecken . Zuständig ist das für
den Abnahmeort bestellte Schiedsgericht . Die Beisitzer sind
von der Landwrrtschaftskammer der beteiligten Provinz
und der für den beteiligten Landesteil bestehenden Han¬
delsvertretung (Handelskammer , kaufmännische Korpora¬
tion ) dem Regierungspräsidenten auf fein Ersuchen in
der erforderlichen Anzahl vorzuschlagen.

Zu § 3 . Gemäß § 3 Absatz 1 wird als maßgebender
Schlachtviehmarkt bestimmt für die Abnahmeorte

a) in den Provinzen Hannover und Westfalen sowie in
der Rheinprovinz der Markt des Städtischen Schlacht-
und Viehhofes in Köln,

b) in der Provinz Schleswig -Holstein der Hamburger
Viehmavkt,

c) in der Provinz Hessen-Nassau und in den Hohenzol-
lern ' schen Landen der Markt des Städtischen Vieh¬
hofs in Frankfurt a . M .,

6) in den übrigen Landesteilen der Markt des Städti¬
schen Viehhofs in Berlin.

Zu § 4 . Diese Ausfllhrungsanweisung tritt mit dem
Tage der Verkündung in Kraft Die Bestellung der
Schiedsgerichte ist mit größter Beschleunigung durchzu-
führen . Heber die Durchführung der im § 1 der Bekannt¬
machung vom 25 . Januar 1915 den Städte und Landge¬
meinden auferlegten gesetzlichen Verpflichtung bleiben
weitere Verfügungen Vorbehalten.

Berlin , den Februar 1915.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Sydow.
Der Minister de« Inner « ,

v . Loebell.
Der Finanzminister.

L e n tz e.
Der Minister für Landwirtschaft , Domänen und Forste « .

I . V .: Küster.

Ergänzung
der Ausführungs -Anweisung vom 8. Februar 1915 zur
Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 25. Januar 1915,

betreffend die Sicherstellung vo« Fleischvorräten.
(Reichs -Gesetzbl . S . 45 .)

Ausführungs -Anweisung
zur Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 25. Januar
1915 , betreffend die Sicherstellung von FleischvorrSte«

(Reichs -Gesetzbl . E . 45 .)
Zu § 1. Zuständige Behörde im Sinne des § 1 ist die

Kommunal -Aufstchtsbehörde.
Zu § 2. Zuständige Behörde im Sinne der § 2 Ab¬

Zu ß 2 werden folgende Absätze 3—7 eingeschaltT:
Auf das Verfahren bei der llebertragung des Eigen¬

tums an Schweinen finden die Bestimmungen der Arnkel
4 ff . der Ausführungs -Anweisung zum Höchstpreisgesetz
vom 23 . Dezember 1914 (Hand . Min . Bl . 1915 S . 3) An¬
wendung , soweit nicht Abweichungen besonders vorge-
schrieben sind.

Anträge der Gemeinden oder der Zentral -Einkaufsge-
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T>ie Einträge können <tbgeleJ>ni tnetben:
1. fxtmeitt>ie Gtyweim als  Zuchteber und Zuchtsauen

zur Erhaltung der Schweinezucht notwendig sind,
~ 2. soweit die Schweine Zuchten angehören, aus.denen-Hn

letzter Zeit nachweisbar verhältnismäßig größere
Mengen zu Zuchtzwecken abgegeben worden sind,

3. soweit die Schweine zur Deckung des Fleischbedarfs
des Besitzers und seiner Haushaltungsangehörigen
erforderlich nnd bestimmt sind,

' 4, soweit der Besitzer der Schweine nachweisbar im¬
stande ist, sie mit Stoffen zu Mtern , die als Nah¬
rungsmittel für den Menschen nicht geeignet sind.

Im übrigen ist den Anträgen stattzugeben, ohne daß zu
prüfen ist, ob der Antrag durch ein öffentliches Interesse
begründet ist und ob die Umstände es rechtfertigen, das
Verfahren gerade gegen den im Antrag bezeichneten Be¬
sitzer einzuleiten.

Die Zentral -Tinkaufsgesellschaft m. b. H. in Berlin
wird ermächtigt, an den Besitzer der in Anspruch genom¬
menen Schweine eine Aufforderung zu erlassen, welche die
im 8 2 Abs. 2 Satz 2 des Höchstpreisgefetzesbestimmte Wir¬
kung hat . Die Aufforderung wird unwirksam, wenn sie
nicht binnen einer Woche, nachdem sie dem von ihr Betrof¬
fenen zugegangen ist, durch Erlaß der für das Enteig¬
nungsverfahren zuständigen Behörde bestätigt wird.

Die an den Besitzer von der Zentral -Einkaussgesellschaft
m. b. H. oder der zuständigen Behörde gerichtete Aufforde¬
rung zur Ueberlassung der Schweine steht einer freihändi¬
gen Veräußerung der Schweine nicht entgegen, wenn die
Veräußerung vor der llebernahme durch den Enteignungs-
bevechtigten und nachweislich zu Schlachtzwecken erfolgt.

Bei der schiedsgerichtlichen Festsetzung des lleber-
nahmepreifes ist zu beachten, daß die in der Bekanntmach¬
ung des Reichskanzlers vom 26. Februar 1915 (R . <5. Dl.
S . 109 ff.) festgelegten Marktpreise für Tiere mittlerer
Güte gelten. Für geringere Tiere sind daher angemeffene
Abzüge, für besiere entsprechende Zuschläge zu machen.

Die Uebertragung des Eigentums an Schweinen hat
grundsätzlich am Erzeugungsort stattzufinden. Eine Ent¬
eignung von Schweinen auf den Märkten muß unter¬
bleiben.

Zu 8 4.
Diese ergänzende Ausführungsanweisung tritt mit dem

Tage der Verkündung in Kraft.
Berlin , den 8. März 1915.

Der Minister des Inner ».
I . V.: D r. D r e ws.

Bad Homburgv. L. H., den 19. März 1915.
An die Magistrate der Städte und die Herren Bürger-

miester der übrigen Gemeinden des Kreises
Ich weife besonders daraufhin, daß die Befugnis, das

Enteignungsrecht für Schweine gegen Schweinebesitzer in
Anwendung zu bringen nicht allein der Zentral -Einkaufs-
gesellfchaftm. b. H. in Berlin , sondern auch den Magistraten
der Städte und den Herren Bürgermeistern der übrigen
Gemeinden zusteht. Ich nehme an, daß es bei der Opfer¬
willigkeit, die bisher seitens der ländlichen Bevölkerung
im allen Dingen gezeigt worden ist, nicht nötig sein wird,
Enteignungen vorzunehmen. Im Interesse der Sicherung
der Volksernährung ist eine bedeutende Verminderung des
Schweinebestandes unbedingt erforderlich. Wo die
Schweineschlachtungen nicht in dem mit Verfügung vom
13. März 1915, 9. 2120 mitgeteilten Umfang baldigst er¬
folgen, mühte evtl, mit Zwangsmittelm vorgegangen
werden. In solchen Fällen ist mir jedoch zuvor zu be¬
richten.

Der Kgl. Landrat.
, I . V.: v. Be r n u s.

f  Vill t>i i* rO>e n toes » JCveifes.amt BeztsHu ag auf die 3Zerfll«riî g tvorn7. ds. Mts ., C.
2547 — Kreisblatt Nr . 21 — ersuche ich, soweit Erledigung
nicht schon erfolgt ist, um umgehende Angabe der Zahl der
bis zum 14. ds. Mts . einschließlich in Betrieb gewesenen
Kraftdroschken und Krastmietwagen. Dabei ist zugleich
mitzuteilen, auf welche Zahl die zuzulassenden Kraft¬
droschken und Kraftmietwagen beschränkt werden können.

- Fehlanzeige erforderlich.
Der Kgl. Laudrat.

I . V.: v. B e r n u s.

Bad Homburg v. d. H., den 19. März 1915.
An die Polizeiverwaltungen des Kreises.
Ich ersuche, soweit noch nicht geschehen, um umgehende

Erledigung meiner Verfügung vom 7. ds. Mts ., L. 2547
— Kreisblatt Nr . 21 — betr. Einsendung der wirkungs¬
los gewordenen Zulassungsbescheinigungen für Kraftfahr¬
zeuge mit einem Verzeichnis der Zulassungsbescheini-
gungen.

Der Kgl. Landrat.
I . V.: v. Bernus.

Bad Homburg ». d. H., den 20. März 1915.

Betrifft!
Bnndesratsverordnung über die Regelung des Verkehrs mit

Brotgetreide und Mehl vom 25 . Januar 1915.

Zu dieser Verordnung ist unterm 17. d. Mts . eine 11. Aus¬
führungs -Anweisung erschienen, in der u. A. folgende- bestimmt ist:

Zu ß 4, a . Als Angehörige einer Wirtschaft gelten bei land¬
wirtschaftlichen Betrieben, die im Eigentum einer öffentlichen oder
gemeinnützigenAnstalt Îrrenanstalten , Krankenhäuser, Waisenhäuser
u. dergl.) stehen und mit ihrem Betriebe verbunden sind, auch das
Personal und die Pfleglinge oder Insassen dieser Anstalt.

Zu § 4, d. Zuständige Behörde im Sinne des letzten Satze-
ist der Landrat, in Stadtkreisen der Gemeindevorstand.

Zu 8 4, e und f. Durch abweichende Anordnungen der
Kommunaloerbände nach Aß 34 bis 36 der Verordnung werden die
Bestimmungen des § 4, e und f — welche lediglich für die Ueber-
gangszeit getroffen sind — unwirksam gemacht.

Zu § 9. Für Vorräte , die nach dem 1. Februar d. Ir »,
ausgedroschen sind, hat der Besitzer das Ergebnis des Erdrulches bis
zum 31 . März d. Js . bei dem Gemeindevorstand anzuzrigen. Diese
Vorschrift ist — unter Hinweis auf die Strafbestimmungen der Ver¬
ordnung — sofort ortsüblich bekannt zu machen. Der Gemeinde¬
vorstand hat auf der Anzeige die Berichtigung mit roter Tinte ein¬
zutragen und — soweit dies noch nicht geschehen ist — die Angaben
über das Saatgut auf Seite 2 der Anzeigevordrucke auszurechnen
und für die Gemeinde znsammenzustellen.

In den Landkreisen hat der Gemeindevorstand eine hiernach
berichtigte OrtSliste, in welche auch die Zusammenstellung über das
Saatgut aufzunehmen ist, bis zum 5. April mit dem gesamien An¬
zeigenmaterial an den Landrat einzureichen, der mit der Nachprüfung
der Anzeigen und Berichtigung der Kreislisten beauftragt wird.

DaS Ergebnis ist unter Angabe der für den KreiS erforder¬
lichen Saatgutmengen an Sommerroggen und Sommerweizen bis
zum 15. April unmittelbar an das Statistische Landesamt zu mel¬
den- Abschrift ist dem Regierungspräsidenten einzureichen. Die
Stadtkreise haben zum gleichen Termin dieselbe Anzeige oder Fehl¬
anzeige zu erstatten.

Bis zum 15. Mai haben die Gemeindevorstände dem Landrat
anzuzeigen, ob die von den Landwirten zurückbehaltenen Saatkorn¬
mengen in vollem Umfang zur Saat verbraucht sind. Erspart.
Mengen sind an die vom Landrat zu bestimmende Stelle zur Ver¬
fügung der Kriegsgetreidegesellschaftbezw. deS Kreises abzuliefern.

Zu A 11. Die Gemeindcvorftände siud befugt, für die An¬
zeige nach 8 11 andere als die in der ersten Ausführungsanweisung
vorgesehenen Termine zu bestimmen.

Zur Durchführung dieser neuen Anordnungen ersuche ich die
Gemeindebehörden, sofort die Feststellung derjenigen Mengen an
Weizen und Roggen, die etwa nach dem1. Februard. Ir». auSge-
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Landwirten abgegebenen Anzeigen leicht bewerksieUigen iasfen. Aust mutz bis 15. Mai hierher angezeigt werben, ob ed in vollem Vtmlonge
Grund dieser Feststellung ist gegebenenfalls die Ortsliste über Ge- f
treide- und Mehlvorräte mit roter Tinte zu berichtigen und nebst
einer Zusammenstellung über die benötigten Saatmengen an Som¬
merweizen und Sommerroggen bis zum 5. April d. Jrs . hierher
einzureichen.

Anderrnfallö iit bis zu diesem Tage zu berichten, daß die
Ortsliste eine Veränderung nicht erführt , weil Getreide seit I . Feb

zur Saal verbraucht worden ist; ersparte Mengen sind zu sammeln
und zur Abgabe bereit zu halten.

Zu den übrigen Borschriften habe ich nichts zu bemerken.
Der Königliche Landrat.

I . B . :
v. B er n u s.

Vorräte von Gerste und von Mengkorn
aus Gerste «. Hafer am 13. März ISIS

In Ausführung der Bundesratsverordnung über die Regelung deS Verkehrs mit
Gerste vom 9. März ds. Js ., werden alle Einwohner unserer Stadt , welche in der Nacht
vom 11. zum 12. März 1915 Borräte von Gerste, auch geschrvten, gequetscht oder sonst
zerkleinert, auch ungedroschen, soivie Vorräte von Mengkorn aus Gerste und Hafer in ihrem
Gewahrsam hatten, aufgesordert, diese Vorräte anzuzeigen, soweit sie an Gerste 20 Centner
und an Mengkorn aus Gerste und Hafer 2 Centner übersteigen.

Die Anzeigen sind bis zum 2b. März ds. Js . dem Magistrat zu erstatten.
Bad Homburg v. d. H., den 22. März 1915.

Der Magistrat:
L ü b k e.

Vaterländischer Frauen-Verein.
An freiwilligen Spenden sind bei der hiesigen Landgräfi. Hess. conc. Landesbank weiter rin-

gegangen:
Frl . Miß gesammelt für Heimarbeit
Frau Geheimrat Clouth desgleichen
Frau Butschbach desgleichen
Frankfurter Lederfabrik Bonames
Frau Robert Flersheim , Frankfurt , für Heimarbeit
Herrn Dr . Wertheimer aus einer Privatklage
Frau Amtsgerichtsrat Raffe gesammelt für Hetmarb
Frl . von Mack . . . .
Frau Dr . Bode gesammelt für Heimarbeit

Mit den bereits eingegangenen

Mk. 165.50
ff 222 .—
ff 118.50
ff 500 .-
// 200 .—
„ 10.—

t „ 117.50
fr 3.-
„ 140.—
Mk. 1,476 .50
„ 47,519 .65

Wir danken den edlen
mit weiteren Gaben zu

Sa . Mk.48,996 .15
Spendern aufs herzlichste und bitten dringend darum,

»och mit weiteren Gaben zu unterstützen, um uns die Pflege und die Fürsorge für
Männer , die für das « aterland ihr Leben einsetzen, zu ermöglichen.
Gabe wird dankbar angenommen.

Wir bitten, die Spenden bei der Landgräfl. heff. conc. Landesbank Hierselbst
zahlen.

uns
die

Jede auch die kleinste

einzu-

Für die Kaiser Wilhelmspende deutscher Frauen
sind bei der Sparkaffe für das Amt Homburg hier eingegangen:

Frau H. I . . . . - Mk.
Frau Luise Weigand
Frln . M . Rüdiger ,
Frau E. Lommel
Frln . Louise Baiser ' .

2.—
2.-
5.—
5 —

10 .-

zusammen mit den bereits eingegangenen
Sa . Mk. 24. -

525 .50
Sa . Mk. 549 .50

Wir danke» auch diesen Spendern herzlichst und bitten weitere Einzeichnungen und
Einzahlungen bei der Sparkaffe für das Amt Homburg hier, Kiffeleffstraße5, vorzunehmen.

Bad Homburg v. d. H., den 20. März 1915.
Der Vorstand des Vaterländische « Frauenvereins

Lager in deutschen
Neuheiten

Solide Preise . “^ kS
Reperaturen werden schnell und gut auSgeführt

G . K. Merkel
11  iiifn lkikir. prmmie

gesucht.

Gutzputzer und
Taglöhner

Heinrich Rompel,
Eisengießerei und Maschinenfabrik.

Bad Homburg.

5
Sehr schöne

t-l
mit allem Zubehör preiswert au ruhige Leute
zu vermieten.

Lonisenstrahe4».
Gut möbliertes

zu vermieten evt. auch geteilt. Elektrisches
Licht und Bad.

Ferdinandsanlage 19b. part.

mit allem Zubehör im I . Stock, sofort zu
vermieten.

Lnisenstrahe 103.

Haus mit Garten
n der FriedrichSstaße dahier zu verkaufen,
auch ganz oder geteilt zu vermieten. NäherS
Auskunft erteilt August Hergkt fJmmobilien«
Agentur), Elifabethenstraße Nr . 43. (Tel.
772).
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a ) Vollmilch , runde Kannen
1. Wächtershöuser, Konrad, Ober -Eschbach,
2 . Schmidt, Wilhelm, Hier,
3 . Weigand, Heinrich, Hier,
4. Wächtershäuserj Karl , Gonzenheim,
5. Wolf, Wilhelm, Ober -Eschbach,
6 . Wächlershäuser, I ., K., Wilh., Ober -Eschbach
8 . Schierbrand , Christian, Hier,
9. Kofler, Wilhelm, Hier,

10. Wagner , Jakob , Hier,
11. Barth , Heinrich, Seulberg,
12. Fritzel, Karl , 1., Ober -Eschbach

b) Magermilch , viereckige Kannen.
7. Wächlershäuser, Philipp , 2r ., Ober -Eschbach, 3,6°/,

Flach der Homburger Milchverkehrsordnung muh der Fettgehalt einer Bollmilch
mindestens 3°,, betragen, andernfalls die Milch als Magermilch angesehen wird. Dah
der Fettgehalt von 3°/, erreicht tverden kann, zeigen die oben mit einem Sternchen ver¬
sehenen Ziffern.

Bad Homburg o. d. H., den 20 . März 1915.
Polizeiverwaltung.

^ir> TTT̂ i - ti Jtü i i
<s<

3,4 ' /. *
4,5 ' /. '
3,9 ' /. *
1,9°/o
3,0°/. '
3,9°/. *

3,8»/. *
3,4°/.*
3,5°/»*

3,4°/.*
4,2 °/. '

mit  Beaufsichtigung der häuslichen Schul¬
aufgaben.

H. Thielecke. Elisabethenstrahe 171-

Freundliche

4-Zimmerwohmmg
1. Stock, Bad , Gas u. allem Zubehör ab 1.
April oder später, sowie eine 3 - Zimmer-
Wohnung im Seitenbau an ruhige Leute
vsort zu vermieten. Näheres Louisenstrahe
127/11. St ._ _

3-Zimmerwohnrmg
zu vernnete».

Dorotheenstrahe 26 .BorderhauS.

q >0hnung
Im Borderhanse, zwei Räume, Küche und

Keller am 1. April oder 1. Mai zu ver-

Ueberall wird elektrische Beleucht¬
ung an Stelle anderer Beleuchtung

eingerichtet.
Warum ?

Weil die elektrische Beleuchtung bei richtiger Wahl der Tarife im Ge¬
brauch am billigsten ist.

Weil die elektrische Beleuchtung am bequemsten und am saubersten ist.

Weil die elektrische Beleuchtung die Haltbarkeit der Zimmerdecke, Ta¬
peten und der Möbel verlängert.

Weil die elektrische Beleuchtung die einzige Beleuchtung ist, welche den
menschlichen Organismus nicht schädigt.

Weil die elektrische Beleuchtung durch alle diese Vorzüge (Nachteile hat
sie keine) das Licht des „kleinen Mannes" geworden ist.

Auskunft erteilt das

Elektrizitätswerk.
Höhestrasse 41, Telefon 10 und 86.

Louisenstraste 85 , 1. Stock.

Wohnung
m 1. Stock, 3 Zimmer eventl. auch 3 Zim¬
mer nebst Balkon möbliert oder unmöbliert
zu oermiten, für sofort oder auch vom 1.
Januar n. Js.

Nähere Auskunft in Fritz Schicks Buch¬
handlung.

Wohnung
billig zu vermieten.

Mauergaffe 12.

Zu vermiete«
5 —6 3!mmerwolinungen (Ferdinandstr. 20),
mit allem Zubehör, Bad-zimmer etc. in bester
staubfreier, ruhiger Lage) Kurpark u. elektr.
Bahn in nächster Nahe.Zu erfragen

Lvuisenstrahe 12 ! .

Schöne

3 -Zimmerwohnung
abgeschl. Borplatz, Mansarde evt. auch2 Man¬
sarden und allem Zubehör sofort zu ver¬
mieten.

Elisabethenstrahe 38.

Dreizimmerwohnung.
mit allem Zubehör nebst Gartenanteil im
Parterre meines Toppeihnuses in der Seif-
grundstraste Nr . 9 ist vom 15. d. Mts . ab
zu vermieten.

Ehr . Lanz.
Maurermeister u. Bauunternehmer.

Wohnung.
2 Zimmer und Küche (engl. Garten ) sofort
zu vermieten.

Euring , (Kirdorf.)

3-Zimmer-Wohmmg
mit Bad und sonstigem Zubehör zu vermieten.

Louisesstraßr 38 1.

Sdjie WliWmOiillS
5 Zimmer und Küche ganz oder geteilt sofort
zu vermieten.

Louisenstrafre 143.
Berantwartlicher Redakteur L. streudenmann, Bad Homburg v. d. H. - Druck und verlaß der HofbuchdruckereiI . L. Qt  Zück Sahn.
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